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Text 

Nachrang der Stellvertretung 

§ 240. (1) Die in § 239 Abs. 1 genannten Personen nehmen nur dann durch einen Vertreter am 
Rechtsverkehr teil, wenn sie dies selbst vorsehen oder eine Vertretung zur Wahrung ihrer Rechte und 
Interessen unvermeidlich ist. Sie können durch eine von ihnen bevollmächtigte Person 
(Vorsorgevollmacht) oder durch einen gewählten oder gesetzlichen oder gerichtlichen 
Erwachsenenvertreter vertreten werden. 

(2) Soweit eine volljährige Person bei Besorgung ihrer Angelegenheiten entsprechend unterstützt 
wird oder selbst, besonders durch eine Vorsorgevollmacht, für deren Besorgung im erforderlichen 
Ausmaß vorgesorgt hat, darf für sie kein Erwachsenenvertreter tätig werden. 
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